An den
Bürgerverein Rissen
Wedeler Landstr. 2
22559 Hamburg
Tel 040 – 811 256

Projektantrag an den Rissener Verfügungsfonds

Erläuterung
Aus Mitteln des Rissener Verfügungsfonds sollen kleinere, in sich abgeschlossene Maßnahmen (ko)finanziert werden, die in Rissen wirksam werden und die Selbsthilfe und Eigenverantwortung fördern, nachbarschaftliche Kontakte stärken, Begegnungen ermöglichen oder Netzwerke stärken. Die Projekte sollen offen zugänglich sein, können aber auf spezifische Zielgruppen zugeschnitten sein.
Beispiele (nicht abschließend) sind
· Mitmachaktionen
· Beteiligungsverfahren
· Nachbarschafts-Veranstaltungen
· Maßnahmen zur Stärkung der Stadtteilkultur
· Maßnahmen zur Belebung des Einzelhandelsstandortes
Die Entscheidung über eine Projektförderung trifft die Rissener Runde in ihren idR vierteljährlichen Sitzungen.


1. Antragsteller*in
(Name, ggf Einrichtung, Adresse, Email, TelNr)


2. Projektname (bitte eintragen)


3. Projektbeschreibung (bitte eintragen)

(Leitfragen: Was soll gemacht werden? Wann, wo, welche Zielgruppe? Nutzen für den Stadtteil?


4. Kostenkalkulation (bitte eintragen)

(Posten; Anzahl; Beträge; bei Honoraren Stundensatz, Anzahl, Arbeitsauftrag)


5. Beantragte Förderung in EUR (bitte eintragen)





6. Auszahlung
Auslagen für das Projekt werden gegen Vorlage der Zahlungsbelege und des zahlenmäßigen Nachweises der geleisteten Zahlungen vom Bürgerverein Rissen als Rechnungsstelle bis zur Höhe der bewilligten Förderung erstattet.
(Kontoverbindung: Inhaber*in, IBAN, Bank (bitte eintragen)):



7. Pflichten bei einer Projektförderung
Wer eine Projektförderung aus dem Rissener Verfügungsfonds erhält, führt das Projekt grundsätzlich mit eigenen Mitteln durch und erhält die Auslagen erstattet. Dafür müssen spätestens vier Wochen nach Projektabschluss diese Unterlagen beim Bürgerverein vorliegen:
1. Zahlenmäßiger Nachweis der geleisteten Zahlungen 
2. Original-Rechnungen, Zahlungsbelege entsprechend Zahlenmäßigem Nachweis
3. kurzer Sachbericht (Leitfragen bspw: Wie ist das Projekt gelaufen? Konnte Zielgruppe erreicht werden? Wie viele TN? Was sollte bei einer Wiederholung anders gemacht werden?)
4. Erst nach Vorliegen aller Unterlagen erfolgt Erstattung der Auslagen (max. bis zur bewilligten Fördersumme)
5. Im Ausnahmefall gibt es die Möglichkeit zur Vorkasse; (vgl. 8)






……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Ort, Datum, Unterschrift Fördernehmer*in)




Im Ausnahmefall:
8. Möglichkeit zur Vorkasse
In Ausnahmefällen kann auf Antrag die Fördersumme als Vorkasse bereitgestellt werden.
Ich möchte von der Möglichkeit der Vorkasse Gebrauch machen. Ich verpflichte mich ausdrücklich, nicht genutzte/nicht nachgewiesene Fördermittel spätestens vier Wochen nach Projektende an den Bürgerverein zurückzuzahlen.


[bookmark: _GoBack]
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Unterschrift Fördernehmer*in)

